
ABMELDUNG der BIOTONNE bei gleichzeitiger 

Verpflichtungserklärung zur Eigenkompostierung 
 

 

 
 

An die 

Marktgemeinde Straß in Steiermark 

Bau- und Wirtschaftshof 

Hauptstraße 61 

8472 Straß in Steiermark 

e-m ail: cr@strass-steiermark.gv.at  
 

 

V E R P F L I C H T U N G S E R K L Ä R U N G 
 

Ich erkläre gemäß § 5 Abs. 2 Abfuhrordnung der Marktgemeinde Straß in Steiermark, dass 

ich die biogenen Anteile meiner Haushaltsabfälle (z.B. Grasschnitt, Blumenschnitt usw.), 

nachweislich auf Eigengrund in Hausnähe selbst kompostiere. 

Sollten die Bedingungen für die Eigenkompostierung nicht eingehalten oder biogene Abfälle 

über die Restmülltonne entsorgt werden nehme ich zur Kenntnis, dass umgehend die 

behördliche Verpflichtung zur Abnahme der Biotonne erfolgt. 

 
 

Die Marktgemeinde Straß in Steiermark behält sich vor, die ordnungsgemäße Durchführung 

einer Eigenkompostierung zu kontrollieren. 

 
 
HINWEIS: 
Biomüllabfuhr Entleerung 42 x im Jahr 
Größere Mengen Baum- und Strauchschnitte können nach Rücksprache mit der 
Bauhofleitung über die Gemeinde entsorgt werden. 
 
 
 

Antragsteller 

Name/Vorname: 

Straße: 

Wohnort: 

Telefonnr.: 

.............................................................. 

.............................................................. 

........... ................................................ 

…………………..……..... Straß, am  ........................ 

Als Eigentümer/in des Objektes ………….……………..…………………………………. 

beantrage die Abmeldung der Biotonne bei gleichzeitiger Verpflichtungserklärung zur 

Eigenkompostierung. 

 
 

 
…………………………………………………….. 

(Unterschrift des Hauseigentümers) 

mailto:cr@strass-steiermark.gv.at


 
 
 
 

 


